Auszug Gartenordnung





  Vergabe des Pumpenhaus


-  nur mit Übergabe und Mietvertrag


- Anmeldung  mindestens 1 Woche im voraus, bei Gartenfreund Funk  


- Pauschalkostensatz  25,- DM  für Mitglieder


- für die Nutzer des Pumpenhauses besteht absolutes Fahrzeugverbot in der Anlage, außer in  


  der Zeit der Vorbereitung spätestens jedoch ab 18.00 Uhr  


- es ist den Nutzern untersagt die gesetzlich einzuhaltenden Ruhezeiten insbesondere  	      


  während der Nachtstunden zu stören   


- bei Zuwiderhandlungen, unsachgemäßer Nutzung der übergebenen Gegenstände und


  Räumlichkeiten behält sich der Verein Regreßansprüche bzw. rechtliche Schritte vor





Gemeinschaftsleistungen nach § 5 des Kleingartenpachtvertrages


Durch jeden Pächter werden pro Quartal 5 Stunden gemeinnützige Arbeiten zur Pflege und Erhaltung der Kleingartenanlage sowie anderer notwendiger Maßnahmen erbracht. 


Der Vorstand wird dazu rechtzeitig über den Ort, die Zeit und die zu verrichtenden Arbeiten  in den Infokästen am Pumpenhaus, an der Haupteinfahrt und am Waldeingang bzw. in einer persönlichen Mitteilung informieren. Säumige Pächter oder ein von ihm ersatzweise bestimmter Dritter, die sich nicht an den Gemeinschaftsarbeiten beteiligen, werden nach § 5 des Kleingartenpachtvertrages, mit einer finanziellen Abgeltung in Höhe von 5,- DM pro Stunde herangezogen. 





Regelung der Zufahrt in die Anlage


Jeder Gartenfreund der es möchte erwirbt für 5,- DM vom Vorstand einen numerierten Schlüssel der ihm uneingeschränkten Zutritt gewährt und ist bei Nutzung voll verantwortlich für Öffnen und Schließen der Haupteinfahrt. Alle anderen Gartenfreunde die nur gelegentlich das Tor benutzen wollen holen sich bei einem Vorstandsmitglied den Schlüssel.


Das Befahren der Gartenanlage mit Kfz ist nur zum Zwecke der Be- und Entladung, bzw. in vom Vorstand genehmigten Ausnahmen gestattet.


Das Tor ist verschlossen zu halten.





Wege


Auf allen in der Gartenanlage befindlichen Wegen dürfen keine Gartenbfälle oder Unrat und dergleichen abgelagert werden. Die Wege dürfen nicht mit Kfz verstellt sein.





Ruhezeiten


Die geltenden gesetzlichen Regelungen zur Einhaltung der Ruhezeiten an


	- Sonn- und Feiertagen  und


	- Werktags  von 13.00 - 15.00 Uhr 


	                   von 22.00 - 07.00 Uhr sind zu beachten. 


In dieser Zeit sind lärmbelästigende Tätigkeiten  wie z.B. Rasenmähen, Hecken- und Holzschneiden sowie übermäßig lautes Radiohören unzulässig.





Tierhaltung


Tierhaltung ist im Kleingarten nicht erlaubt. Hunde sind in der Kleingartenanlage an der Leine zu führen, vom Spielplatz fernzuhalten und im Garten unter Aufsicht zu stellen. Verunreinigungen auf den Wegen und in der Anlage sind unverzüglich von den jeweiligen Tierhaltern zu beseitigen.











Verstöße


Verstöße gegen diese Gartenordnung, die nach schriftlicher Abmahnung mit angemessener Fristsetzung des Verpächters nicht behoben oder nicht unterlassen werden, sind eine Verletzung des Pachtvertrages und können wegen vertragswidrigen Verhaltens zur Kündigung des Pachtvertrages führen.


